
Auszahlungsantrag - Dingolfinger Förderprogramm PV-Speicher, Stand 14.04.2021 Seite 1 von 3 

(Antragsteller) 

Stadt Dingolfing 

Klimaschutz  

Dr.-Josef-Hastreiter-Str. 2 

84130 Dingolfing 

Auszahlungsantrag 
Dingolfinger Förderprogramm für PV-Speicher 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich die Auszahlung der Förderung durch das Dingolfinger PV-Speicher-Programm und übersende Ihnen den 

ausgefüllten und unterschriebenen Auszahlungsantrag mit der Bitte um weitere Bearbeitung. 

Damit der Auszahlungsantrag bearbeitet werden kann, reiche ich hiermit bei der Stadt Dingolfing zusammen mit diesem 

Antrag zur Überprüfung folgendes Dokument im Original ein: 

 Schlussbescheid des Bayerischen Staatsministeriums (Bayerisches PV-Speicher-Programm)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ort, Datum         Unterschrift Antragsteller 
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Angaben zum Zuwendungsempfänger  

 

Umgesetztes Vorhaben 

Nutzbare Kapazität des neuen  
Batteriespeichers (kWh) 

 Leistung der neuen  
PV-Anlage (kWp) 

   
 

Datum der Inbetriebnahme 

 
 

Ausgezahlte Fördersumme  

Im Schlussbescheid des Bayerischen PV-Speicher-Programms festgesetzte und ausgezahlte Fördersumme: 

PV-SpeicherBonus 

 € 
Gesamtsumme 

 

 

  

 
Dingolfinger Förderkennzeichen (Siehe Bestätigungsmail Dingolfing*)  

  

*In der Bestätigungsmail der Stadt Dingolfing wurde Ihnen Ihr Förderkennzeichen mitgeteilt. Sollten Sie dieses nicht mehr 
finden, können Sie diesbezüglich sich per E-Mail (klimaschutz@dingolfing.de) oder telefonisch (08731/501355) bei den 
zuständigen Mitarbeitern der Stadt Dingolfing erkundigen. 
 
 
Anrede  

 
Vorname  Name 

   
 
Kommentare: 
(z.B. Änderung der Bankverbindung, Änderungen beim Vorhaben, etc.) 
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Fördervoraussetzungen 

Für die erfolgreiche Auszahlung des Dingolfinger PV-Speicher-Programms müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. 

Bitte mit Kreuz bestätigen: 

Für das angegebene Wohngebäude wurde an den Antragsteller die im Schlussbescheid festgesetzte Fördersumme 
durch den das Bayerische PV-Speicher-Programm (im 10.000 Häuser Programm des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Programmteil PV-Speicher) ausbezahlt. 

Von der zum Antragszeitpunkt gültigen Förderrichtlinie des PV-Speicher-Programms der Stadt Dingolfing wurde 
Kenntnis genommen und die Förderbedingungen werden eingehalten. Insbesondere wird auf die fünfjährige 
Nutzungspflicht hingewiesen. 

Das Gebäude, an dem die betreffende Anlage installiert wurde, befindet sich im Stadtgebiet der Stadt Dingolfing 
und wird durch den Antragsteller selbst als Hauptwohnsitz genutzt. 

Datenschutzhinweise 

Im Rahmen der Förderung werden personenbezogene und sonstige Daten im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(Art. 2 ff. DSGVO) verarbeitet. Die in diesem Antrag abgefragten personenbezogenen Daten werden insoweit erhoben, 

verarbeitet und genutzt, wie dies für die Antragstellung und Abwicklung des Vorhabens erforderlich ist. Eine Übertragung 

von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen der Antragstellung und Abwicklung für Kontroll- 

und Auswertungszwecke. Unter https://www.klimaschutz-dingolfing.de/kommunale-foerderungen kann die Datenschutz-

erklärung eingesehen werden. 

Rechtliche Hinweise 

Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Dingolfing. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Mit 

diesem Antrag kommt kein Vertrag zwischen der Stadt Dingolfing und dem Antragsteller zustande. Es ist damit insbesondere 

noch keine Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses durch die Stadt Dingolfing verbunden. Im Zweifel ist die Stadt 

Dingolfing zu weiteren Prüfungen der geförderten Maßnahmen berechtigt. Sollten die Prüfungen ergeben, dass die 

Anforderungen nicht erfüllt sind, kann die Stadt Dingolfing die Auszahlung der Zuschüsse ganz oder teilweise verweigern. 

Subventionserhebliche Tatsachen 

Falsche Angaben in Bezug auf subventionserhebliche Tatsachen können gemäß § 264 Strafgesetzbuch (StGB) strafrechtliche 

Konsequenzen für Antragsteller und Zuwendungsempfänger haben. Darunter fallen alle Angaben, die für die Gewährung der 

beantragten Zuwendung erheblich sind. 

Bestätigung der Angaben 

Hiermit wird die Auszahlung des Zuschusses durch das PV-Speicher-Programm der Stadt Dingolfing beantragt. Der 

Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass seine Angaben richtig und vollständig sind und dass die Vorgaben aus der 

Förderrichtlinie nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt werden. Weiterhin stimmt der Antragsteller der Datenverarbeitung 

durch die Stadt Dingolfing zu und hat die Hinweise zu subventionserheblichen Tatsachen zur Kenntnis genommen.  

 

  
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
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